
Der Text dieser Prüfungsordnung ist nach dem aktuellen Stand sorgfältig erstellt;
gleichwohl ist ein Irrtum nicht ausgeschlossen. Verbindlich ist der amtliche, beim
Prüfungsamt einsehbare, im offiziellen Amtsblatt veröffentlichte Text.

MAGISTERPRÜFUNGSORDNUNG FÜR DIE PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄTEN I - IV
DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
Vom 7. Juni 1995 (KWMBl II S. 1015)

Aufgrund des Art. 6 in Verbindung mit Art. 81 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes
(BayHSchG) erläßt die Universität Regensburg folgende Prüfungsordnung: 

Vorbemerkung zum Sprachgebrauch:

Diese Prüfungsordnung enthält Rechtsvorschriften. Nach Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes sind Frauen und
Männer gleichberechtigt. Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten daher für
Frauen und Männer in gleicher Weise.
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